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Eingruppierungsgrundsätze 
stehen weitestgehend 
Nach der zweiten Verhandlungen am 11.12.2017 nimmt der Ent-
geltrahmentarifvertrag Formen an. NGG und Arbeitgeber haben die 
Eingruppierungsgrundsätze weitestgehend erarbeitet. Beide Seiten 
bemühen sich, die noch offenen Punkte in den nächsten Runden 
zu lösen.  

Eingruppierungsgrundsätze 

Die bisher erarbeiteten Eingruppierungsgrund-
sätze sehen mindestens 9 Tarifgruppen vor. 
Damit nimmt die Schaffung eines Entgeltrah-
mentarifvertrages konkrete Formen an. Beide 
Seiten haben sich um Fortschritte in der Sache 
bemüht.  

 
O�ene Punkte  

Unterschiedliche Vorstellungen bestehen u.a. 
noch hinsichtlich der Ausgestaltung der Tarif-
gruppe 4 sowie einer möglichen Tarifgruppe 
10. Auch über den Geltungsbereich haben wir 
noch keine Einigkeit erzielen können. Der neue 
Entgeltrahmentarifvertrag ist der erste von drei 
Bausteinen. Die NGG-Tarifkommission hat 
nochmals deutlich gemacht, dass am Ende das 
Gesamtpaket auschlaggebend ist.  
 
 
 
 

 
Das Gespräch wurde von beiden Seiten in der 
gewohnt konstruktiven Art und Weise geführt.  
 

Wie geht es weiter? 

In der dritten Verhandlung am 18.12.2017 ar-
beiten wir final an den Eingruppierungsgrund-
sätzen. In der vierten Verhandlung Ende Janu-
ar geht es um die Themen Tarifentgelte und 
Überleitungsregelungen.  
 

 

Eure NGG-Tarifkommission: 

R. Brungs | K. Ludwigs | A. Konakis  
P. Messerich | K. Storks | A. Wilhelm 
 
 

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

www.ngg.net/mitglied-werden  
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NGG. Wir bei Natumi 



Es gibt gute Gründe, 

NGG-Mitglied zu sein! 
 
 
» Beratung bei allen Fragen rund um Arbeit, 
Ausbildung und  Soziales. 
 

» Rechtsschutz für Arbeits- und Sozialrecht. 
Kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

» Tarifverträge verbessern die Arbeitsbedin-
gungen. Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

» Unterstützung bei Streik, in Notfällen und 
bei Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

» Freizeitunfall-Versicherung falls zu 
Hause, unterwegs oder im Urlaub ein Unfall passiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
» Mehr als 150 Jahre Kompetenz. Seit 
über 150 Jahren stehen wir unseren Mitgliedern  mit 
Rat und Tat zur Seite.  
 

» Betriebsräte. Die NGG hilft bei der Wahl und 
berät die gewählten Betriebsräte. 
 

» Bildungsangebote zu aktuellen und inte-
ressanten Themen: Futter für den Kopf! 
 

» Mitgliedermagazin - gedruckt oder in der 
App. Für Mitglieder kostenlos. 
 

» NGG.aktuell. Jede Woche das Neueste  
bequem per E-Mail. 
 

» NGGPlus. Besonders günstige Angebote von der 
Bank bis zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

» GUV/Fakulta. Berufshaftpflicht und vieles 
mehr für nur 21 € im Jahr. www.guv-fakulta.de 

 

*Gesonderte Beitrittserklärung zur GUV/Fakulta erforderlich, nur exklusiv für Mitglieder von DGB-
Gewerkschaften. Beitrittserklärungen und weitere Infos im NGG-Büro. 

 

Mehr Informationen:  
www.ngg.net/vorteile 

Per Post an: NGG Region …  I Strasse Hausnr. I PLZ Ort  oder per Mail an region.x@ngg.net 

» Mit der NGG habe ich ein  
starkes Team an meiner Seite.« 


